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Termin
„Konfl ikte klären und 
lösen“ verschoben
Der angekündigte Workshop „Konfl ikte 
klären und lösen“ der Betriebsberatung der 
Handwerkskammer Rheinhessen und der IKK 
Südwest muss vom 7. Mai auf den 5. Juni ver-
schoben werden. Informationen und die
Gelegenheit zur Anmeldung gibt es bei 
Dr. Matthias Langner (E-Mail: m.langner@
hwk.de; Tel.: 06131/ 9992 273). 

Wahlaufruf des Vorstands der Handwerkskammer Rheinhessen zur Europawahl

Liebe Handwerkerinnen und Handwerker, 
am Sonntag, den 26. Mai 2019 wählt Eu-
ropa sein neues Parlament.

Wir fordern Sie auf: gehen Sie zur Wahl 
und geben Sie Ihre Stimme für Europa ab! 
Ihre Beteiligung ist nötig. Denn was heute in 
Europa beschlossen wird, hat morgen Aus-
wirkungen auf den Alltag unserer Betriebe. 

Die Europäische Union muss auch in 
der Zukunft Friedens-, Wohlstands- und 
Sicherheitsgarant bleiben. Dafür wollen 
wir uns insbesondere in Zeiten erstarken-
der politischer Ränder weiterhin mit voller 
Kraft einsetzen. 

Zu hohe bürokratische Aufl agen belasten 
insbesondere kleine mittelständische Un-
ternehmen. Daher schließen wir uns der 
Forderung des Deutschen Handwerks nach 
einer politischen Weiterentwicklung der 
Europäischen Union im Sinne der kleinen 
und mittelständischen Betriebe an.

Ihre Wahlbeteiligung ist ein Bekenntnis 
zu Europa. In der aktuellen Krise ist das 
von besonderer Bedeutung. Das Europäi-
sche Parlament bestimmt maßgeblich über 
die zukünftige Ausgestaltung mittelstands-
gerechter Rahmenbedingungen mit. Ein 
Großteil der für die Wirtschaft relevanten 

Gesetze gehen auf Initiativen aus Brüs-
sel zurück. Auf dieses Parlament Einfl uss 
zu nehmen, liegt daher im Interesse aller 
Handwerksbetriebe. 

Alle Bürgerinnen und Bürger der Euro-
päischen Union können unabhängig von 
ihrer Staatsangehörigkeit an der Wahl in 
Rheinland-Pfalz teilnehmen.

Gehen Sie am 26. Mai wählen!

Ihr Vorstand der Handwerkskammer 
Rheinhessen

Geben Sie Ihre Stimme ab!
EUROPA

Lehrstellenbörse setzt Fokus 
auf Ausbildung im Bau
AZUBIS: Bau-Gewerke leiden unter Bewerbermangel - Agentur für Arbeit hofft auf Trendwende

Die gut besuchte Frühjahrshauptversamm-
lung der Maler- und Lackiererinnung 
Mainz-Bingen stand ein wenig unter dem 
Motto „Malerfamilie“. So wurde das lang-
jährige Innungsmitglied Winfried Beutel 
in seinen wohlverdienten Ruhestand ent-
lassen und gleichzeitig zum Ehrenmeister 
ernannt. Herr Beutel bleibt der Innung als 
Gast erhalten und sein Nachfolger, Sohn 
André Beutel, bleibt der Innung ebenfalls 
treu. Das freut Obermeister Florian Wei-
mer besonders, denn in den letzten Jahren 
konnte die Innung erfreulicherweise einen 
guten Zuwachs verzeichnen. In seinem Be-
richt stellte Herr Weimer klar, wie wichtig 
der Innung und ihm persönlich die Nach-
wuchsförderung und eine starke Gemein-
schaft sind und welche Aktionen in den 
vergangen Monaten von der Innung umge-
setzt wurden. Mit einem kurzweiligen Film 
zog man ein positives Resümee. Für 2019 
sind wieder eine Innungsfahrt, Seminare, 
Schulungen und Termine für den beliebten 
Stammtisch geplant. Nach dem offi ziellen 
Teil gab es noch viel Gelegenheit zu kolle-
gialen Austausch.

Obermeister Florian Weimer spricht über die 
Pläne der Innung für 2019
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Beutel neuer 
Ehrenobermeister 
der Maler-Innung 

Diesel: Deutsche 
Umwelthilfe scheitert 
vor Gericht in Mainz 
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist mit 
einem Antrag gegen die Stadt Mainz vor 
dem Mainzer Verwaltungsgericht geschei-
tert. Die Stadt Mainz hatte, dem Diesel-
Urteil des Gerichts aus dem Jahr 2018 fol-
gend,   ihren Luftreinhalteplan zum 1. April 
2019 geändert. Der neue Plan sieht unter 
anderem die Aufnahme eines Stufenkon-
zepts für Verkehrsverbote vor, sollten an-
dere Maßnahmen nicht greifen. Seitens der 
Stadtverwaltung geht man aber inzwischen 
davon aus, dass diese Maßnahme nicht er-
forderlich sein wird (das DHB berichtete). 
Der DUH ging das nicht weit genug. Sie 
stellte einen Antrag auf Androhung eines 
Zwangsgelds in Höhe von 10.000 Euro 
für den Fall, dass die Stadt den Luftrein-
halteplan nicht bis Ende Mai 2019 weiter 
ergänzt. Diesem sogenannten Vollstre-
ckungsantrag wollte das Gericht nun nicht 
folgen. 

Oberbürgermeister Michael Ebling und 
Verkehrsdezernentin Katrin Eder zeigen 
sich über das Urteil des Verwaltungsge-
richtes Mainz zugunsten der Stadt Mainz 
erfreut: „Wir hatten eine solche Entschei-
dung erwartet, da wir das umfangreiche 
Aufgabenpaket zum Luftreinhalteplan 
Punkt für Punkt abgearbeitet und viele er-
gänzende Maßnahmen ergriffen haben, die 
dauerhaft zu einer spürbaren Senkung der 
Schadstoffe, gerade auch im Bereich der 
Stickoxide, führen werden. Wir sehen uns 
auf unserem Weg vom Gericht daher ganz 
eindeutig bestärkt. Das erklärte Ziel bleibt, 
im Stadtbereich dauerhaft den Grenzwert 
zu unterschreiten.“                                      AS 

D
ie Handwerkskammer Rheinhessen 
ging bei der diesjährigen Aufl age 
der traditionellen Lehrstellenbörse 
neue Wege. Während die Veran-

staltung, bei der sich potenzielle Auszu-
bildende und Ausbildungsbetriebe ohne 
große Hürden kennenlernen können, in den 
vergangenen Jahren immer im neuen Berufs-
bildungszentrum I der Handwerkskammer 
ausgerichtet wurde, luden die Veranstalter in 
diesem Jahr in das Berufsbildungszentrum 
II (BBZ II), in dem viele Gewerke aus dem 
Baubereich wie Maler, Maurer, Fliesenleger, 
Zimmerer und Straßenbauer untergebracht 
sind. Auch die Baugewerke seien traditionell 
auf der Lehrstellenbörse vertreten, erklär-
te Dominik Ostendorf, stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer der Kammer und Lei-
ter des Geschäftsbereichs Bildung. Die Wahl 
des BBZ II als Ausstellungsort habe es den 
ausstellenden Betrieben aber in diesem Jahr 
ermöglicht, ihre Handwerke in den Ausbil-
dungswerksstätten im Detail vorzuführen. 

Ostendorf, Kammerpräsident Hans-Jörg 
Friese und Hauptgeschäftsführerin Anja 
Obermann zeigten sich im Anschluss an die 
Veranstaltung begeistert, wie gut die Lehr-
stellenbörse mit dem Fokus Bau von der 
Öffentlichkeit angenommen wurde. „Wir 
waren sehr erfreut, dass gerade das Thema 
Bau auf so großes Interesse gestoßen ist“, 
so Ostendorf. 

Denn die Baugewerke gehören neben den 
Nahrungsmittelgewerken zu den Bereichen 
des Handwerks, die schon am stärksten den 
Fachkräftemangel spüren. Das bestätigte 
auch Karin Doré von der Bauunternehmung 
Gemünden. Sie war mit sieben Auszubil-
denden, darunter vier Gefl üchteten, auf der 

Lehrstellenbörse präsent, die Interessierten 
Jugendlichen Rede und Antwort standen. 
Auch für ein gut etabliertes Unternehmen 
wie Gemünden sei der Nachwuchsmangel zu 
spüren – nur eben in Relation zur Größe des 
Unternehmens. Gemünden bekomme zwar 
noch Nachwuchs, „wir würden aber gerne 
mehr ausbilden, als wir Leute bekommen“. 

Das deckt sich mit den Beobachtungen 
der Handwerkskammer Rheinhessen und 
der Agentur für Arbeit, die ebenfalls mit Be-
ratern bei der Lehrstellenbörse präsent war. 
„Die Situation ist angespannt bis ernst, ob-
wohl es auch erste Lichtblicke gibt“, lautet 
die Einschätzung der Agentur. Grundsätz-
lich sei die Entwicklung in den letzten Jah-
ren von sinkenden Bewerberzahlen geprägt 
gewesen. Noch immer gelten viele Hand-
werksberufe in weiten Teilen der Bevölke-

rung als wenig attraktiv. Dieses Image des 
Handwerks ändere sich langsam. Dominik 
Ostendorf freute es daher besonders, dass 
die Lehrstellenbörse von vielen Jugendli-
chen in Begleitung der Eltern und sogar 
Großeltern besucht wurde. Die Menschen 
beginnen zu erkennen, dass das Handwerk 
eine Zukunft bietet. Das mache sich auch 
in der Zahl der neu abgeschlossenen Lehr-
verträgen bemerkbar die im Kammerbezirk 
Rheinhessen seit kurzem wieder ansteige.      

Für Karin Doré war das BBZ II als Aus-
tragungsort in jedem Fall die richtige Wahl. 
„Hier können wir zeigen, was hinter dem 
Beruf steht.“ Natürlich sei klar, dass die 
Lehrstellenbörse nicht jedes Jahr einen Fo-
kus auf die Baubranche legen könne. Doré 
hofft aber, dass man in regelmäßigen Ab-
ständen ins BBZ II zurückkehren wird.    AS
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Links: In den Lehrwerkstätten können sich Jugendlich selbst handwerklich versuchen. Rechts: Hans-Jörg Friese testet den Kran-Simulator 

Die Lehrstellenbörse bietet Gelegenheit zum direkten Gespräch mit Auszubildenden 

Rheinhessen
Handwerkskammer
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BEKANNTMACHUNG

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahlen der Mitglieder der Handwerkskammer 

Rheinhessen

Der Vorstand der Handwerkskammer Rheinhessen 
hat gemäß §1 der Wahlordnung für die Wahlen der 
Mitglieder der Vollversammlung der Handwerks-
kammern (Anlage C zu dem Gesetz zur Ordnung 
des Handwerks (Handwerksordnung) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 24. September 
1998 (BGBl. I S. 3074), das zuletzt durch Artikel 
35b des Gesetzes vom 24. Dezember 2003 (BGBl. 
I S.2954) geändert worden ist, bestimmt, dass die 
Wahlen am Sonntag, den 15.09.2019 in der Zeit 
von 09.00 bis 17.00 Uhr  stattfi nden.

Der Handwerkskammerbezirk bildet einen Wahl-
bezirk.

Zu wählen sind 24 Mitglieder der Handwerks-
kammer Rheinhessen und zwar 16 selbstständige 
Handwerker und Inhaber von Betrieben des hand-
werksähnlichen Gewerbes, sowie 8 Gesellen und 
andere Arbeitnehmer mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung, die in Betrieben selbstständiger Hand-
werker und in Betrieben des handwerksähnlichen 
Gewerbes beschäftigt sind. 

Für jedes Mitglied sind außerdem zwei Stellvertreter 
zu wählen, die derselben Gewerbegruppe wie das 
Mitglied angehören müssen.

Die Mitglieder der Vollversammlung und ihre Stell-
vertreter werden durch Listen in allgemeiner, glei-
cher und geheimer Wahl gewählt.

Gemäß §7 der Wahlordnung fordere ich hiermit 
zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl der 
Mitglieder der Vollversammlung der Handwerks-
kammer Rheinhessen auf. 

Die Wahlvorschläge müssen bis zum 24. Juni 2019 
bei dem Wahlleiter eingereicht sein. 

Die Wahlvorschläge sind getrennt für die Wahl der 
Vertreter des selbstständigen Handwerks bzw. des 
handwerksähnlichen Gewerbes und für die Wahl 
der Gesellen und anderer Arbeitnehmer mit abge-
schlossener Berufsausbildung in Listen einzureichen 
und müssen die Namen von so vielen Bewerbern 
enthalten, als Mitglieder und Stellvertreter in dem 
Wahlbezirk zu wählen sind.

Die Bewerber sind mit Vor- und Zunamen, Beruf, 
Wohnort, Wohnung deutlich zu bezeichnen. Es 
muss zweifelsfrei aus dem Wahlvorschlag hervorge-
hen, wer als 1. und 2. Stellvertreter vorgeschlagen 
wird.

Die Mitglieder der Vollversammlung müssen den 
Handwerken nach Anlage A (zulassungspfl ichtige 
Handwerke) und Anlage B1 (zulassungsfreie Hand-
werke) sowie den handwerksähnlichen Gewerben 
nach Anlage B2 der Handwerksordnung entspre-
chend den nachfolgenden Gewerbegruppen wie 
folgt angehören:

Zulassungspfl ichtige (Anlage A der HwO) und zulas-
sungsfreie Handwerke (Anlage B1 der HwO): 

Gruppe der Bau- und  Ausbauhandwerke (Nr. 1 
bis 12 der Anlage A und Nr. 1 bis 3 der Anlage B1 
der HwO): 4 Selbständige, 2 Arbeitnehmer.                                           

Gruppe der Elektro- und Metallgewerbe (Nr. 13 
bis 26 der Anlage A und Nr. 4 bis 11 der Anlage B1 
der HwO): 4 Selbständige, 2 Arbeitnehmer.            

Gruppe der Holzgewerbe (Nr. 27 und 28 der An-
lage A und Nr. 12 bis 18 der Anlage B1 der HwO): 
1 Selbständiger, 1/4 Arbeitnehmer.                                       

Gruppe der Bekleidungs- Textil- und Lederge-
werbe (Nr. 29 der Anlage A und Nr. 19 bis 27 der 
Anlage B1 der HwO): 1 Selbständiger, 1/4 Arbeit-
nehmer.                                                                                         

Gruppe der Nahrungsmittelgewerbe (Nr. 30 bis 
32 der Anlage A und Nr. 28 bis 30 der Anlage B1 
der HwO): 1/2 Selbständige, 1/4 Arbeitnehmer.                                                            

Gruppe Gruppe der Glas-, Papier-, keramischen 
und sonstigen Gewerbe (Nr. 39 bis 41 der An-
lage A und Nr. 34 bis 53 der Anlage B1 der HwO): 
1/2 Selbständige, 1/4 Arbeitnehmer.         

Gruppe der Gewerbe für Gesundheits- und 
Körperpfl ege sowie der chemischen und Rei-
nigungsgewerbe (Nr. 33 bis 38 der Anlage A und 
Nr. 31 bis 33 der Anlage B1 der HwO): 2 Selbstän-
dige, 2 Arbeitnehmer.                                         

Handwerksähnliche Gewerbe (Anlage B2 der 
HwO: 3 Selbständige, 1 Arbeitnehmer 

Die Gewerbegruppen Gruppe der Holzgewerbe 
(Nr. 27 und 28 der Anlage A und Nr. 12 bis 18 der 
Anlage B1 der HwO), der Gruppe der Bekleidungs- 
Textil- und Ledergewerbe (Nr. 29 der Anlage A und 
Nr. 19 bis 27 der Anlage B1 der HwO, der Gruppe 

der Nahrungsmittelgewerbe (Nr. 30 bis 32 der An-
lage A und Nr. 28 bis 30 der Anlage B1 der HwO)                                                            
und der Gruppe der Glas-, Papier-, keramischen 
und sonstigen Gewerbe (Nr. 39 bis 41 der Anlage 
A und Nr. 34 bis 53 der Anlage B1 der HwO) teilen 
sich auf Arbeitnehmerseite einen Sitz (oben mit 
„1/4 Arbeitnehmer“ gekennzeichnet).

Die Mitglieder der Gruppe der Nahrungs-
mittelgewerbe (Nr. 30 bis 32 der Anlage A 
und Nr. 28 bis 30 der Anlage B1 der HwO)                                                            
und der Gruppe der Glas-, Papier-, keramischen 
und sonstigen Gewerbe (Nr. 39 bis 41 der Anlage 
A und Nr. 34 bis 53 der Anlage B1 der HwO) teilen 
sich auf Arbeitgeberseite einen Sitz (oben mit „1/2 
Selbständige“ gekennzeichnet).

Dies bedeutet, der Vertreter der Gruppen darf aus 
einer beliebigen dieser Gruppen stammen und ver-
tritt die Gruppen alle gleichermaßen.

Auf jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauens-
person und ein Stellvertreter bezeichnet sein, die 
bevollmächtigt sind, dem Wahlleiter gegenüber Er-
klärungen abzugeben. Fehlt diese Bezeichnung, so 
gilt der erste Unterzeichnete als Vertrauensperson, 
der zweite als sein Stellvertreter.

Die Wahlvorschläge müssen mindestens von der 
zweifachen Anzahl der jeweils für die Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerseite in der Vollversammlung zu 
besetzenden Sitze an Wahlberechtigten, höchstens 
aber von 70 Wahlberechtigten, unterzeichnet sein.

Die Unterzeichner der Wahlvorschläge müssen bei 
der Unterschrift auch Beruf, Wohnort und Woh-
nung angeben. Die Unterschriften müssen leserlich 
sein.

Mit jedem Wahlvorschlag sind einzureichen: 

1. die Erklärung der Bewerber, dass sie der Auf-
nahme ihrer Namen in den Wahlvorschlag zustim-
men,
2. die Bescheinigung der Handwerkskammer, dass 
bei den Bewerbern die Voraussetzungen
a) auf Seiten Inhaber eines Betriebs eines Hand-
werks oder handwerksähnlichen Gewerbes des 
§97,
b) auf Seiten der Gesellen und anderen Arbeitneh-
mern mit abgeschlossener Berufsausbildung des § 
99 der Handwerksordnung vorliegen und
3. die Bescheinigung der Handwerkskammer, dass 
die Unterzeichner des Wahlvorschlags
a) Inhabern eines Betriebs eines Handwerks und 
eines handwerksähnlichen Gewerbes in die Wähler-
liste (§ 12 Abs. 1) eingetragen sind,
b) bei den Gesellen und anderen Arbeitnehmern 
mit abgeschlossener Berufsausbildung, die die 
Voraussetzungen für die Wahlberechtigung (§ 98) 
erfüllen.

Die erforderlichen Bescheinigungen sind gebühren-
frei auszustellen.

Wir weisen darauf hin, dass alle wahlberechtigten 
Kammermitglieder Wahlvorschläge in Form von 
Listen einreichen können. Insbesondere ist die 
Einrichtung von Wahlvorschlägen nicht an die 
Mitgliedschaft in einer Innung bzw. in einer Ar-
beitnehmerorganisation geknüpft. Ebenso ist die 
Wählbarkeit zur Vollversammlung der Handwerks-
kammer nicht von einer Innungsmitgliedschaft bzw. 
Mitgliedschaft in einer Arbeitnehmerorganisation 
abhängig. 

Das Wahlverfahren richtet sich nach der Wahlord-
nung für Wahlen der Mitglieder der Vollversamm-
lung der Handwerkskammer (Anlage C der Hand-
werksordnung). Die Wahl zur Vollversammlung 
erfolgt auf fünf Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
Nach Ablauf der Wahlzeit bleiben die Gewählten so 
lange im Amt, bis ihre Nachfolger eintreten.

Die Vertreter der Arbeitnehmer behalten, auch 
wenn sie nicht mehr in einem kammerzugehörigen 
Betrieb beschäftigt sind, solange sie im Bezirk der 
Handwerkskammer verbleiben, das Amt noch bis 
zum Ende der Wahlzeit, jedoch höchstens für ein 
Jahr. Im Falle der Arbeitslosigkeit behalten sie das 
Amt bis zum Ende der Wahlzeit.

Wegen des Wahlrechts und der Wählbarkeit 
wird auf das Gesetz zur Ordnung des Handwerks 
(Handwerksordnung) und die diesem als Anlage C 
beigefügte Wahlordnung für die Wahlen der Mit-
glieder der Handwerkskammer verwiesen, die bei 
der Handwerkskammer Rheinhessen bzw. bei den 
Geschäftsstellen der Kreishandwerkerschaften zur 
Einsicht ausliegen.

Der Wahlleiter
Ernst Walter Görisch
Landrat Kreis Alzey-Worms

Das Gau-Odernheimer Familienunterneh-
men Hugo Hammes Rolladen- und Fens-
terbau, vor 250 Jahren gegründet, ist eines 
der ältesten Handwerksbetriebe in Rhein-
hessen. Auf der Jubiläumsfeier gab es dafür 
vom Präsidenten der Handwerkskammer 
Rheinhessen nicht nur eine Urkunde, son-
dern auch, wie Friese betonte, die höchste 
Auszeichnung, die die Handwerkskammer 
verleihen kann: die Goldene Ehrennadel. 

Im Hause Hammes gibt es allen Grund, 
stolz zu sein. Die achte Generation steht be-
reits mit in der Verantwortung, in Person 
von Juniorchef Peter Hammes – dem elften 
Glasermeister in der Betriebsgeschichte, die 
in dem Jahr begann, in dem James Watt 
sich die Dampfmaschine patentieren ließ. 
Mit Martin Hammes ging es damals in der 
Reichsstadt Odernheim los. Der Flörshei-
mer heiratete die Tochter seines Meisters 
und stieg mit Anfang 20 ins Glasgeschäft 
ein. Unter Peter Hammes‘ Urgroßvater Ja-
kob V. wurden bereits Fenster hergestellt. 
Heute baut das Unternehmen selbst Holz-, 
Kunststoff- und Holz-Alu-Fenster sowie 
Haustüren, vertreibt Rollläden oder Insek-
tenschutzvorrichtungen. Drei Gesellen, ein 
Lehrling, Vater, Mutter, Kind – der Begriff 
Familienbetrieb passt. 

Irgendwie lag es ihm in der Wiege. Auf 
den Tag genau 100 Jahre nach seinem Ur-
großvater kam Peter Hammes auf die Welt. 
Wenn in einigen Jahren sein Vater Hugo 
Hammes als Inhaber abtritt, will er den 
Rolladen- und Fensterbau-Betrieb über-
nehmen. Friese lernte Peter Hammes vor 
fünf Jahren kennen – bei der Ehrung zum 
Bundessieger im Leistungswettbewerb des 
Handwerks. „Für unser Rheinhessen, das 
nicht zu den größten Regionen zählt, ein 
toller Erfolg“, betonte der Kammerpräsi-
dent. Das in die Wiege gelegte Talent schlug 
offenbar voll durch. Es blieb nicht der ein-
zige Erfolg des Juniorchefs: Sein „Die gute 
Form“-Siegerstück ist eine Holzrahmen-
konstruktion für den Denkmalschutz – ei-
nes der Tätigkeitsfelder des Betriebs. 

„Für die Kirche haben wir schon viel ge-
schafft“, sagt Hugo Hammes. Oder auch 
am Gau-Odernheimer Rathaus. Deutlich 
über 90 Prozent der Aufträge kommen 
aber von Privatkunden. „Es ist ein heiß 
umkämpfter Markt, gerade im Kunststoff-

bereich“, berichtet Hugo Hammes, der seit 
31 Jahren die Geschäfte des Betriebs lenkt, 
„seit fünf bis zehn Jahren drängen die Ost-
europäer auf den Markt, mit billigeren 
Angeboten“. Er habe nie versucht, über 
Preisdumping mitzuhalten. „Die Leute, die 
hierher kommen, wissen: Es kostet etwas 
mehr, aber hier stimmt die Qualität.“ Einen 
Schub habe Mitte des vorigen Jahrzehnts 
die Entscheidung gegeben, an der Rhein-
land-Pfalz-Ausstellung teilzunehmen. 
„Viel mehr Kunden, viel mehr Aufträge“ 
seien die Folge gewesen. 2008 musste eine 
Erweiterung her, inzwischen hat sich die 
Betriebsfl äche verdoppelt. Und damals sei 
noch nicht klar gewesen, dass ein Nachfol-
ger da ist, denn Peter Hammes hatte eigent-
lich ganz andere Pläne, entschied sich dann 
aber sehr zur Freude seiner Eltern, die lange 
Familientradition fortzusetzen. 

Als weiterer Konjunkturmotor im Hause 
Hammes haben sich in den vergangenen 
Jahren die Holz-Alu-Kombinationen her-
ausgestellt. Draußen beständiges Alu, drin-
nen heimeliges Holz. „Das ist nicht ein-
fach herzustellen, muss auf den Millimeter 
passen“, betont Hugo Hammes. „Dafür 
braucht man Know-how.“ Produkte anbie-
ten, die es bei vielen Mitbewerbern nicht 

gibt, darin liege der Schlüssel zur erfolgrei-
chen Zukunft. Auch an Kindertagesstätten 
sei diese Kombination gefragt. „Die jungen 
Häuslebauer können Sie mit so was nicht 
kriegen, das kostet richtig Geld. Aber wenn 
sie dann renovieren, kommen sie“, erzählt 
Hugo Hammes, „unsere Kundschaft ist 50 
plus“. Sie stamme zum größten Teil aus 
Rheinhessen und Hessen, aber auch – über 
Empfehlungen – aus Bonn und Köln. Sogar 
an der niederländischen Nordseeküste war 
die Familie Hammes schon im Einsatz. „Es 
ist eine Kettenreaktion, alles fi ng mit der 
Ausstellung an“.

Mit liebenswürdigen Worten rühmte Pe-
ter Hammes seine Eltern Hugo und Hei-
drun („sie haben zwei wunderbare Kinder 
aufgezogen“) für fachliches Wissen ebenso 
wie für menschliche Werte. Seinem Vater 
übergab er einen Glas-Pokal für die Fortfüh-
rung der Tradition. Christa Bäcker, die Steu-
erberaterin der Familie, hob hervor, das Un-
ternehmen Hammes habe immer das Ohr 
am Markt gehabt. Verbandsbürgermeister 
Steffen Unger sprach von einer „Tradition, 
die sich im Wandel bewährt hat“. Und Bun-
desinnungsmeister Martin Gutmann bat, 
verbunden ebenfalls mit einer großen Ur-
kunde: „Machen Sie weiter so.“

VON TORBEN SCHRÖDER

250 Jahre Tradition im 
rheinhessischen Handwerk 
BETRIEBE: Glaserei Hammes aus Gau-Odernheim feiert großes Jubiläum 

Hans-Jörg Friese (r.), Präsident der Handwerkskammer Rheinhessen, und Hauptgeschäftsfüh-
rerin Anja Obermann (l.) gratulieren Hugo Hammes (2.v.l.) und seiner Familie zu 250 Jahren 
Betriebsgeschichte  
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Lokalpolitische Themen 
treten in den Vordergrund  
WAHL: Vier Handwerker sprechen über ihr politisches Engagement  

O
b Ausschreibungen, Verkehr, die 
Entwicklung von Gewerbegebieten 
oder die Ausstattung von Berufs-
schulen – über viele Themen, die 

das rheinhessische Handwerk betreffen, wird 
auf lokalpolitischer Ebene entschieden. Aber 
fi ndet das Handwerk in den Gemeinderä-
ten, den Stadträten und Kreistagen auch 
genügend Gehör, damit die Anliegen der 
Betriebe ausreichend berücksichtigt werden? 
Das DHB sprach mit vier rheinhessischen 
Handwerkern, die sich bei der Kommunal-
wahl am 26. Mai selbst um einen Sitz in einem 
kommunalen Parlament bewerben und fragte 
sie nach ihrer Motivation, sich politisch zu 
engagieren und nach ihren Hoffnungen für 
die anstehende Kommunalwahl.

Zimmerermeister Yves Huth aus Alzey-
Heimersheim, der für die CDU für den 
Kreistag und für den Stadtrat kandidiert, 
beantwortet die Frage mit einem klaren 
„Nein“. Unter anderem die Ausschrei-
bungspolitik der Kommunen, die viel zu oft 
noch nach dem Credo „Geiz ist geil“ ver-
fahre, zeige, dass das Handwerk zu wenig 
Gehör fi nde. Das sieht Bernd Kiefer, Fri-
seurmeister aus Flörsheim-Dalsheim und 
Kreishandwerksmeister in Alzey-Worms, 
ähnlich. Kiefer, der für die SPD sowohl auf 
der Gemeinde- als auch auf der Kreisebene 
zur Wahl antritt, beobachtet, dass in den 
letzten Jahren die lokalpolitischen The-
men mehr und mehr in den Vordergrund 

gerückt sind. Habe vor einigen Jahren das 
Hauptaugenmerk der Handwerkspolitik 
noch auf der Meisterpfl icht und dem Eu-
roparecht gelegen, spreche man inzwischen 
mehr und mehr über die Entwicklung von 
Gewerbegebieten und die Vergabe öffent-
licher Aufträge. Entsprechend bedenklich 
sei es, dass sich aus seiner Sicht zu wenige 
Handwerker lokalpolitisch engagierten, sagt 
Horst Schmidt. Der Inhaber eines Metall-
baubetriebs in Flomborn kandidiert für die 
FDP sowohl für den Gemeinderat als auch 
für den Kreistag. Wenn es darum gehe, sich 
politisch zu engagieren, habe das Handwerk 
„ein Problem“, so Schmidt. Dabei, so Bernd 
Kiefer, sei es heute wichtiger denn je, sich als 
Handwerker zu positionieren und gegen-
über Nicht-Handwerkern in den politischen 
Gremien die Bedürfnisse des Handwerks 
klar zu machen. „Denn wir brauchen die 
Gesellschaft, aber die Gesellschaft braucht 
auch uns“, erläutert Schmidt. 

In Bezug auf die Ausschreibungspraxis 
der Kommunen kritisieren Huth, Schmidt 
und Kiefer, dass in der Regel noch immer 
der günstigste Bieter den Zuschlag erhält. 
Das günstigste Angebot sei nicht immer 
das wirtschaftlichste, erinnerte Kiefer. Viel-
leicht sei es besser, öffentliche Mittel in Be-
triebe zu stecken, die lokal ausbildeten und 
vor Ort Steuern zahlten. Auch Huth und 
Schmidt forderten einen stärkeren Fokus 
auf lokale Unternehmen.

Für alle ist aber klar, dass politisches 
Engagement nicht nur Mittel zum Zweck 

sein kann. Yves Huth erklärt, dass er vom 
Wunsch motiviert wird, bei der Bewäl-
tigung gesellschaftlicher Aufgaben mit-
zuhelfen und mitzugestalten. Natürlich 
lege er den „Fachblick des Handwerkers“ 
dabei nie ab.   Ähnliches berichtet Stefan 
Rosenstock, der in Wackernheim eine Au-
toklinik betreibt und der für die Grünen 
auf Gemeinde- und auf Kreisebene kan-
didiert. Seine Positionen stünden oft im 
Widerspruch zu üblichen Handwerkspoli-
tik, räumt Rosenstock offen ein. Er kämpft 
gegen die Versiegelung von Flächen, will 
daher kein Gewerbegebiet in seinem Dorf. 
Auch der Diskussion um Dieselfahrverbote 
kann er etwas Gutes abgewinnen. Zwar 
spricht sich auch Rosenstock nicht für 
„unsinnige Fahrverbote“ aus, die Debatte 
hätte aber die Kommunen dazu gezwun-
gen, zum Beispiel ihre Busfl otten zu er-
neuern und auch auf anderen Wegen für 
bessere Luft zu sorgen. Und das sei richtig, 
schließlich gehe es um die Gesundheit der 
Menschen.   

Bernd Kiefer sieht sich selbst weder als 
Parteisoldat noch als reiner Vertreter des 
Handwerks in der Politik. Er nehme sich 
die Freiheit, nach Sachfrage und nach sei-
nem Gewissen abzustimmen und er hofft, 
dass sich mehr Handwerker politisch en-
gagieren und vor allem am 26. Mai wäh-
len gehen. „Wenn Sie nicht wählen, dann 
wählen Sie die Falschen. Das hat nichts mit 
Handwerk zu tun, das betrifft die gesamte 
Gesellschaft“, betont Horst Schmidt.                       

VON ANDREAS SCHRÖDER


